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Grundsätze der auftragsgebundenen Forschung 
und Entwicklung sowie die leistungsabhängige 
Finanzierung und Abrechnung sinngemäß anzu
wenden. 1

Senkung der Selbstkosten, einschließlich der da
zugehörigen Bilanzen, sowie die in Übereinstim
mung mit dem Perspektivplan bestehenden 
außenwirtschaftlichen Abkommen, Vereinbarun
gen und Verträge

— die im Ergebnis der Prognosetätigkeit getroffe
nen und im Zusammenhang mit der volkswirt
schaftlichen Strukturkonzeption sowie im Prozeß 
der Ausarbeitung des folgenden Perspektivpla
nes noch zu treffenden strategischen Entschei
dungen zu den Grundfragen der Strukturent
wicklung der Volkswirtschaft

— die Erfüllung der Aufgaben des Jahresvolkswirt
schaftsplanes 1968.

Die volkseigenen Betriebe und Kombinate, WB 
und Wirtschaftsräte der Bezirke können sich im 
Rahmen der Zusammenarbeit in Erzeugnisgrup
pen und Kooperationsketten an der Bildung des 
Fonds Wissenschaft und Technik anderer Bereiche 
zur Durchführung gemeinsam interessierender 
wissenschaftlich-technischer Aufgaben und ent
sprechenden Nutzung der Ergebnisse beteiligen. 
Die Bezahlung der vertraglich vereinbarten wis
senschaftlich-technischen Leistungen erfolgt nach 
Abschluß der Arbeiten bzw. der vertraglich ver
einbarten Leistungsabschnitte. Die Vorfinanzie
rung der Aufwendungen durch die Auftragneh
mer erfolgt bei volkseigenen Betrieben und Kom
binaten aus den im eigenen Fonds Wissenschaft 
und Technik angesammelten Mitteln, bei wissen
schaftlich-technischen Instituten der Industrie aus 
Umlaufmitteln und bei Forschungseinrichtungen 
der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin und des Ministeriums für Hoch- und 
Fachschulwesen aus Mitteln des Auftraggebers.

Die Abrechnung der Aufwendungen für vertrag
lich gebundene wissenschaftlich-technische Aufga
ben erfolgt gegenüber dem Auftraggeber auf der 
Grundlage von Preisen, die neben den Selbst
kosten einen leistungsabhängigen Zuschlag zur 
Stimulierung der Arbeit der wissenschaftlich- 
technischen Einrichtungen enthalten.

Die Ermittlung der Höhe des Zuschlages hat im 
ökonomischen Interesse der beteiligten Partner 
leistungsabhängig von der volkswirtschaftlichen 
Effektivität und Qualität der vereinbarten wis
senschaftlich-technischen Leistungen sowie unter 
Berücksichtigung der gestellten Termine zu erfol
gen. Damit erhalten die wissenschaftlich-techni
schen Institute und Forschungseinrichtungen aller 
Bereiche eigene Mittel, die ihnen bei Erzielung 
volkswirtschaftlich verwertbarer Ergebnisse die 
Bildung von Forschungsprämienfonds, die Finan
zierung von Forschungs- und Entwicklungsarbei
ten aus eigener Initiative sowie von Rationalisie
rungsmaßnahmen gestatten.

III.

Grundsatzregelung 
für die Veränderung der 

Jahresvolkswirtschaftsplanung in den Jahren 
1969 und 1970

1. Die inhaltliche Grundlage für die Planungs- und 
Leitungstätigkeit sowie für die Anwendung der 
ökonomischen Hebel aller Staats- und Wirtschafts
organe sowie Betriebe, volkseigenen Kombinate 
und Einrichtungen wird in den Jahren 1969 und 
1970 bestimmt durch

— die im Perspektivplan zur Entwicklung der 
Volkswirtschaft bis 1970 enthaltenen Aufgaben 
zur materiellen und Effektivitätsentwicklung, 
zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und zur

Sind im Ergebnis der Umrechnung des Perspektiv
planes zu Preisen der Industriepreisreform präzi
sierende Festlegungen gegenüber WB, volkseige
nen Kombinaten und Betrieben erforderlich, wer
den sie von den übergeordneten Organen zusam
men mit den staatlichen Aufgaben für die Ausar
beitung des Jahresvolkswirtschaftsplanes über
geben.

2. Die Jahresvolkswirtschaftsplanung wird in einer 
Phase durchgeführt. Sie wird durch die Übergabe 
der von der Staatlichen Plankommission ausgear
beiteten und vom Ministerrat bestätigten staat
lichen Aufgaben, die auf die strukturbestimmenden 
und proportionsentscheidenden volkswirtschaftli
chen Grundfragen konzentriert werden, eingeleitet.

Die Betriebe, bei denen sich keine Veränderungen 
zum Perspektivplan bzw. Aufgaben aus zentralen 
Strukturentscheidungen ergeben, erhalten keine 
staatlichen Planaufgaben. Ausgehend hiervon und 
auf der Grundlage eigenverantwortlicher, für den 
jeweiligen Führungsbereich erarbeiteter Plankon
zeptionen sowie im Ergebnis der umfassenden 
Plandiskussion arbeiten die Betriebe, volkseigenen 
Kombinate, Einrichtungen, Wirtschafts- und 
Staatsorgane ihre Planentwürfe aus.

Diese Planentwürfe sind von allen Wirtschaftsein
heiten, Wirtschafts- und Staatsorganen, insoweit 
sie staatliche Aufgaben erhalten haben bzw. ihre 
eigenverantwortliche Planung vom Perspektivplan 
abweicht, vor dem übergeordneten Führungsorgan 
zu verteidigen.

Die zuständige Bank hat die Pflicht, dem Führungs
organ zu den Planentwürfen ihre Stellungnahme zu 
übergeben.

Die Räte der Bezirke und die Wirtschaftsräte der 
Bezirke entscheiden nach Abstimmung mit den 
bilanzierenden Organen bzw. Erzeugnisgruppen
leitbetrieben, ob und in welchem Umfang Klein- 
und Mittelbetriebe Planentwürfe einreichen.

Die Ausarbeitung der eigenen Plankonzeption und 
die Durchführung der Plandiskussion in diesen Be
trieben erfolgt unabhängig von der Entscheidung 
über die Einreichung eines Planentwurfs.

3. Die Staatliche Plankommission erarbeitet einen 
zusammengefaßten Entwurf des Jahresvolkswirt
schaftsplanes und bilanziert ihn.


